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A. Einleitung 

"Wer über Notstand und Notwehr schreibt, muß sich vor Augen halten, daß 
kaum ein strafrechtliches Gebiet sich einer größeren Literatur rühmen darf als 
dieses. Hierdurch ist das Thema nicht etwa ein unfruchtbares geworden, denn 
die Grundlagen der erwähnten Institute sind keineswegs klargestellt und die 
Einzelheiten der Ausgestaltung bieten immer noch Stoff zu so mancher Bemer-
kung ... 1 Diese einleitende Feststellung, die Anhur Baumgarten vor über 80 
Jahren seiner Studie über Notstand und Notwehr voranstellte, trifft auch heute 
noch zu. Das enorme wissenschaftliche Interesse, das diese Thematik in der 
ganzen Rechtsgeschichte genießt, beruht nicht auf einem besonderen Klärungs-
bedarf, den die Rechtsprechung anmahnt. Vielmehr liegt es daran, daß jede 
Suche nach den Grundprinzipien dieser Institute zu der grundsätzlicheren Frage 
führt, was wir überhaupt unter Gerechtigkeit verstehen. 

Die Vorschriften über den rechtfertigenden Notstand - §§ 228,904 BGB, 34 
StGB, 16 OWiG - und die Notwehr - §§ 227 BGB, 32 StGB, 15 OWiG -
weisen eine Gemeinsamkeit auf: In allen Fällen greift der Täter in fremde 
Interessen ein, um eine Notlage abzuwenden. Diese Tatsache erfordert eine 
systematische Betrachtungsweise beider Rechtfertigungsgründe. Für die vorherr-
schende Auffassung ist der Zusammenhang von Notstand und Notwehr schon 
seit langem geklärt. Notstand und Notwehr werden als die typischen Fälle 
angesehen, in denen sich bei der Kollision zweier rechtlich geschützter Interes-
sen das überwiegende Interesse durchsetzt.2 § 34 StGB erscheint so - mehr 
oder weniger - als gesetzliche Niederlegung dieses allgemeinen Interessenabwä-
gungsgrundsatzes, während bei § 32 StGB der Gesetzgeber eine spezielle 
Abwägung vorgenommen hat. Die weitergehenden Befugnisse des Verteidigers 
in einer Notwehrlage folgen daraus, daß bei § 32 StGB neben das Prinzip des 
(Individual-)Güterschutzes der (überindividuelle) Gedanke der Verteidigung der 
Rechtsordnung tritt. Dieses letzte Interesse gibt den Ausschlag dafür, daß auf 
der Seite des Verteidigers die Interessen in der Regel diejenigen des rechts-
widrigen Angreifers überwiegen. Man könnte diese Konzeption als eindimensio-

Baumgarten, Notstand und Notwehr, S. V. 
Vgl. Lenckner in: SchönkelSchröder, Vorbem §§ 32 ff. Rn. 7; ders., GA 1985. 

S.307. 
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nal bezeichnen, weil der Zusammenhang von Notstand und Notwehr über einen 
einheitlichen Grundsatz, das Interessenabwägungsprinzip, definiert wird. 

Jedoch zeigt eine neuere Entscheidung des Bundesgerichtshofes, daß das 
Verhältnis zwischen Notstand und Notwehr nur vordergründig geklärt ist. Unter 
Bezugnahme auf die Literatur führen die Richter aus: ,,Fehlt es an der Rechts-
widrigkeit des Angriffs, kommt eine Rechtfertigung allein unter Notstandsge-
sichtspunkten in Betracht. ,,3 Diese Ansicht überrascht, denn auf den ersten 
Blick liegt doch nahe, daß dem Eingrijfsrecht eines Angreifers eine Duldungs-
pflicht auf Seiten des Betroffenen korrespondiert. Folgt aus einem Eingriffsrecht 
nicht der Anspruch, vom Eingriffsopfer das Unterlassen der Gegenwehr zu 
verlangen (vgl. § 194 Abs. 1 BGB)? Stünde dem Betroffenen ein Abwehrrecht 
zur Seite, könnte demnach von einer Eingriffsbejugnis keine Rede mehr sein. 
Hält man die Notwehr für eine spezielle Verteidigungsbefugnis gegen (mensch-
liche) Angriffe, kann somit zur Abwehr eines nichtrechtswidrigen Angriffs nicht 
mehr auf die allgemeine Vorschrift des § 34 StGB zurückgegriffen werden. 

Eine kritische Überprüfung der überkommenen Auffassung von Notstand und 
Notwehr ist daher überfällig. Allerdings muß sich derjenige, der in der Recht-
fertigungsdogmatik nach neuen Wegen sucht, vor Augen halten, daß er es mit 
einer in Jahrzehnten gewachsenen, nahezu allgemeinen Überzeugung zu tun hat. 
Dabei treten die Schwächen des Interessenabwägungsprinzips offen zutage. Wer 
die "Abwägung aller positiven und negativen Vorzugstendenzen" als formales, 
inhaltsleeres Prinzip bezeichnet\ muß sich fragen lassen, welchen Beitrag zur 
Erklärung von Notwehr und Notstand seine Auffassung leisten kann. Eine 
flexible, auf die Einzigartigkeit jedes Interessenkonflikts bezogene Lösung gerät 
in Gefahr, unter der Fixierung auf größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit den 
Blick für die systematischen Zusammenhänge zu verlieren.s Rechtliche Urteile 
erfordern Gründe, und Gründe können nicht nur auf den Einzelfall zutreffen.6 

Wer dagegen mit Bemsmann vorzieht, "heuristisch völlig offen, d.h. vor allem 

BGH, NJW 1989, S. 2479 (2481) mit Hinweis auf Hirsch in: LK, § 34 Rn. 73 und 
Lenckner in: Schönke/Schröder, § 34 Rn. 31, Vorbem §§ 32 ff. Rn. 9; ebenso Krause, Hilde 
Kaufmann-GS, S. 681; Roxin, AT, § 14 Rn. 50. 

Vgl. Lenckner in: Schönke/Schröder, Vorbem §§ 33 ff. Rn. 7; ders., GA 1985, 
S. 313; Duo, Pflichtenkollision, S. 113; Rudolphi, Armin Kaufmann-GS, S. 393. 

Ein extremes Beispiel dafür gibt Bemsmann, Entschuldigung, S. 316: "Falls erforder-
lich, ließen sich dem rechtsgutsspezifischen Notstand so viele unterschiedliche dogmatisch-
systematische "Orte" zuweisen, wie es unterschiedliche Notstands-Typen gibt ...... Zur Kritik 
derartiger Positionen vgl. Frankena, Analytische Ethik, S. 43 Cf.; Hare, Freiheit und Vernunft, 
S. 125 Cf. 

Brandt, Ethical Theory, S. 20 Cf.; Frankena, Analytische Ethik, S. 46; M. G. Singer, 
Verallgemeinerung in der Ethik, S. 43 Cf., 60 ff. 
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ohne Furcht vor fehlender (strafrechts-)systematischer Folgerichtigkeit und mit 
variablen Perspektiven an die mannigfaltigen Notstandskonfigurationen heran-
gehen zu können und damit die "Theorie"fortschreibung nicht allzu früh unter 
das Diktat der schlüssigen systematischen Zuordnungen zu stellen"7, gibt damit 
letztlich den Anspruch der Rechtswissenschaft, rationale Wissenschaft zu sein, 
auf. 

Ziel meiner Untersuchung ist die Entwicklung eines besseren Grundverständ-
nisses von Notstand und Notwehr. Beide Rechtfertigungsgründe müssen ins-
besondere aus unserem Staats- und Gesellschaftsverständnis heraus und vor 
dem Hintergrund unserer Verfassung interpretiert werden, der das Menschenbild 
eines freien und eigenverantwortlichen Individuums zugrundeliegt. Dabei er-
weist sich der rechtfertigende Notstand als Oberbegriff für mehrere voneinander 
zu unterscheidende Fallgruppen, die in ein zusammenhängendes System einge-
ordnet werden. Zwei Leitprinzipien durchziehen die verschiedenen Notstands-
fälle: Auf der einen Seite steht der Autonomiegedanke, der die Selbstbestim-
mung und als ihre Kehrseite die Eigenverantwortlichkeit des Individuums 
enthält. Auf der anderen Seite findet sich die Forderung nach mitmenschlicher 
Solidarität. Während diese beiden Prinzipien die Zuordnung der Bereiche 
rechtlich geschützter Freiheit zum Individuum bestimmen, geht es bei der 
Notwehr um etwas ganz anderes. Hier erscheinen die Mitglieder einer Gesell-
schaft als einander gleichgeordnete Rechtssubjekte, die sich wechselseitig die 
Achtung ihrer Freiheitssphären schulden. Die Notwehr dient dazu, diese Ko-
operation im staatsJreien Raum sicherzustellen. Damit sind die wesentlichen 
Ziele meiner Arbeit zusammengefaßt. 

Bei der Entwicklung dieser Auffassung gehe ich folgendermaßen vor: Aus-
gangspunkt sind die Untersuchungen von Warda und Seelmann zur Konkurrenz 
der Rechtfertigungsgründe.8 Daneben soll in Teil B. die herrschende Deutung 
von Notstand und Notwehr dargestellt werden. Beide Rechtfertigungsgründe 
erscheinen üblicherweise als Konkretisierungen eines allgemeinen Rechtferti-
gungsprinzips, des Vorrangs des überwiegenden Interesses. Folgerichtig widmet 
sich Teil C. einer methodischen Kritik dieses Rechtfertigungsprinzips. Inter-
pretiert man § 34 StGB als Regelung aller Fälle des rechtfertigenden Notstands 
und somit als Aufforderung zu einer umfassenden Abwägung aller denkbaren 
Gesichtspunkte, so werden dadurch die für die Rechtfertigung maßgeblichen 
Wertentscheidungen verdeckt. Kernpunkt meiner Kritik wird die Feststellung 
sein, daß sich nicht alle maßgeblichen Gesichtspunkte auf den Nenner von 
miteinander verrechenbaren - und damit relativen - Interessen bringen lassen. 

Bemsmann, Entschuldigung, S. 316. 
Warda, Maurach-FS, S. 143 ff.; Seelmann, Verhältnis. 
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